
Stadt Schönberg
Der Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Ich lade Sie zu einer Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Schönberg ein.

Sitzungstermin: Dienstag, 26.04.2022, 19:00 Uhr
Ort, Raum: Foyer der Palmberg-Halle, R.-Hartmann-Str. 2a, 23923 

Schönberg

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und 
der Beschlussfähigkeit

2 Genehmigung der Tagesordnung

3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 
22.02.2022 - öffentlicher Teil

4 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 
10.03.2022 - öffentlicher Teil

5 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 
29.03.2022 - öffentlicher Teil

6 Veröffentlichung von Beschlüssen aus dem nichtöffentlichen 
Teil der letzten Sitzung des Hauptausschusses

7 Bericht über den Abarbeitungsstand gefasster Beschlüsse

8 Bericht des Bürgermeisters mit Aussprache

9 Einwohnerfragestunde

10 Öffentliche Vorlagen

10.1 Feststellung des Jahresabschlusses und der Auflösung des 
städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Schönberg für 
das Jahr 2020 sowie Entlastung des Bürgermeisters

2/268/2022

10.2 Beratung und Beschlussfassung zur Förderung sozialer und 
kultureller Projekte 2022

1/416/2022

10.3 Beratung zur turnusmäßigen finanziellen Förderung einer 
Projektfahrt der Regionalen Schule mit Grundschule 
Schönberg

1/415/2022



10.4 Aufstellung eines Gedenksteins zum Stadtrecht 2022 1/412/2022

11 Informationen und Anfragen

Nichtöffentlicher Teil

12 Grundstücksangelegenheiten

12.1 Grundstücksangelegenheit:  4/867/2022

13 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 
22.02.2022 - nichtöffentlicher Teil

14 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 
10.03.2022 - nichtöffentlicher Teil

15 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 
29.03.2022 - nichtöffentlicher Teil

16 Bericht des Bürgermeisters mit Aussprache

17 Nichtöffentliche Vorlagen

17.1 Personalangelegenheiten

17.1
.1

Personalangelegenheiten:  1/419/2022

17.1
.2

Personalangelegenheiten:  1/418/2022

17.2 Beratung zur Umbenennung der Regionalen Schule mit 
Grunschule Schönberg

1/414/2022

17.3 Vertragsangelegenheiten:  4/881/2022

18 Information zu gemeindlichen Einvernehmen nach § 36 
BauGB

19 Informationen und Anfragen

Gemäß § 7 der Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern sind bei 
Sitzungen der Stadt die gestiegenen hygienischen Anforderungen zu beachten und 
der Mindestabstand zwischen den Personen von 1,5 Metern einzuhalten. Ich bitte 
deshalb um Verständnis, dass ich ggf. nicht allen Besucherinnen und Besuchern den 
Zutritt zum Sitzungssaal gewähren kann. Bei Veranstaltungen haben alle 
Teilnehmenden eine medizinische Gesichtsmaske (zum Beispiel OP-Masken oder 
FFP2-Masken) zu tragen. Das Abnehmen der Mund-Nase-Bedeckung ist unter 
Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter zulässig, solange es zur 
Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderungen, die auf das Lippenlesen 
angewiesen sind, erforderlich ist.


